
 

       

 

 

 

 

 

Kleine Anfrage zur Umsetzung der neuen Regelung zur 

Einspeisung von Sonnenenergie ab 1.1.2026 

 
 
Vor kurzem haben Personen, die bereits eine Photovoltaik-Anlage besitzen 
und Solarstrom produzieren, Post von den Energieunternehmen erhalten. 
Ab 1. Januar darf die eigene Photovotaik-Anlage nur noch maximal 70% 
der Modulleistung ins Netz einspeisen. Als Begründung wird ausgeführt, 
dass insbesondere an sonnigen Tagen zur Mittagszeit Belastungsspitzen 
entstehen würden, welche das Netz stark beanspruchen. Der Ausbau der 
Erneuerbaren schreitet also schneller voran als der Ausbau des 
Stromnetzes.  
 
Für Besitzer*innen einer privaten PV-Anlage bedeutet diese Änderung, 
dass die Einnahmen des produzieren Stroms zurück gehen. Ausserdem 
braucht es zum Teil kostenintensive technische Anpassungen, die von den 
PV-Anlagen-Besitzer*innen getragen werden müssen, wie z.B. das 
Auswechseln des Wechselrichters, den Einbau eines Stromspeichers oder 
eines Energiemanagementsystems. 
Wer zudem sparsam mit der Energie haushaltet und so einen Beitrag zur 
Reduktion des Energieverbrauchs leistet, oder eine grosse eigene Anlage 
finanziert hat für eine nachhaltige Zukunft, wird abgestraft. 
 
In den letzten Jahren wurde die Installation von PV-Anlagen gefördert im 
Sinne eines Wandels hin zu erneuerbaren Energien. Auch in der 
Gesamtenergiestrategie 2030 und im Klimaschutzkonzept des Kantons Uri 
nimmt die Umstellung auf erneuerbare Energien einen hohen Stellenwert 
ein.  
 
Derzeit wird auf der Sidenplangg eine riesige PV-Anlage für eine 
Produktion von rund 8 Megawatt gebaut.  
 
Gestützt auf Art. 130ff. Der Geschäftsordnung des Landrats ersuche ich 
den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
 



1. Gilt die Einschränkung auf 70% der Modulleistung für alle Solarstrom 
produzierenden Anlagen, also auch für die Sidenplangg?  

2. Falls ja, wer kontrolliert diese Einschränkungen unabhängig? 
3. Sind Projekte zum Bau von Energiespeichern geplant, um das 

Energienetz zu Spitzenzeiten zu entlasten und den produzierten 
nachhaltigen Strom nutzen zu können? 

4. Wenn ja, welche und in welchem zeitlichen Rahmen? 
 
 
Besten Dank für die Antwort des Regierungsrates. 
 
 
Bürglen, 14. November 2025 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Wüthrich 
Landrätin Bürglen 

 


